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Umgehung der Mietpreisbremse als Geschäftsmodell – MöbliertesWohnen regulieren!

Beschluss:

Die SPD setzt sich durch Umsetzung der folgenden Maßnahmen dafür ein, dass die systematische Umgehung der Mietpreis-

bremse durch die befristete Vermietung von möbliertemWohnraum verhindert wird.

• Transparenz schaffen: Die Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zur zulässigenMiethöhemüssen so angepasst

werden, dass für Vermieter*innen eine Pflicht zur Ausweisung des Möblierungszuschlags besteht.

• Grenzen festlegen: Der Möblierungszuschlag darf monatlich höchstens ein Prozent des Zeitwertes der überlassenen

Möbel im Zeitpunkt der erstmaligen Überlassung an den Mieter bzw. die Mieterin betragen.

• Schlupflöcher schließen:DieMietpreisbremsedarf nichtdurchdieAusnahme-RegelungenzurVermietungzum„vorüber-

gehenden Gebrauch“ (§ 549 II Nr. 1 BGB) umgangen werden. Zur Veranschlagung eines Möblierungszuschlags müssen

eine Ausweisungspflicht sowie eine Obergrenze eingeführt werden. Bei der Ausnahmeregelung des § 549 II Nr. 1 BGB

braucht es eine gesetzliche Klarstellung, wie „vorübergehender Gebrauch“ definiert wird.

• in Gebieten mit angespanntemWohnungsmarkt im Sinne des § 201a Satz 3 und 4 BauGB soll das Vermieten möblierter

Wohnungen grundsätzlich verboten werden.
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